
1 Inhalte der DGUV Vorschrift 
49 „Feuerwehren“ (Auszug)  

Zu Nr. 1: Eignungsbeurteilung  
Für die Tätigkeiten, die besondere Anfor-
derungen an die körperliche Eignung von 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
stellen, muss sich die Unternehmerin oder 
der Unternehmer deren Eignung durch 
Eignungsuntersuchungen vor Aufnahme 
der Tätigkeit und in regelmäßigen Abstän-
den ärztlich bescheinigen lassen. Dies gilt 
für Tätigkeiten unter Atemschutz und als 
Taucherin bzw. Taucher. Untersuchungen 
sind von hierfür geeigneten Ärztinnen oder 
Ärzten durchführen zu lassen. Der aner-
kannte Stand der medizinischen Erkennt-
nisse ist zu beachten. (§ 6 Abs. 3 und 5 
DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“)  

 
Für die Durchführung von Eignungsbeur-
teilungen von hauptamtlichen Kräften 
müssen durch den Arbeitgeber/die Arbeit-
geberin, die Dienstherrin/ den Diensther-
ren arbeitsrechtliche Regelungen vorhan-
den sein bzw. geschaffen werden.  

 
Anforderungen an eine geeignete Ärztin 
bzw. einen geeigneten Arzt  

 muss mit den Aufgaben der Feuerwehr 
vertraut sein und die besonderen Anfor-
derungen der jeweiligen Tätigkeiten ken-
nen, die eine Eignungsbeurteilung erfor-
derlich machen.  

 muss den Stand der Medizin kennen und 
diesen bei Eignungsfeststellungen an-
wenden.  

 muss die für Untersuchungen notwen-
dige apparative Ausstattung vorhalten o-
der auf diese Zugriff haben. Für Teilun-
tersuchungen wie z. B. Hörtest, Laborun-
tersuchungen können weitere geeignete 
Einrichtungen beauftragt werden.  

 muss fachlich in der Lage sein, aus den 
Untersuchungsergebnissen die Eignung 
festzustellen.  

 
Eine ausreichende Qualifikation ist z. B. 
anzunehmen bei Ärzten oder Ärztinnen, 
die berechtigt sind, die Gebietsbezeich-
nung „Arbeitsmedizin“ oder die Zusatzbe-
zeichnung „Betriebsmedizin“ zu führen.  

 

 

Zu Nr. 2: Arbeitsmedizinische Vorsorge  

Bei ehrenamtlich tätigen Feuerwehran-
gehörigen kann die arbeitsmedizinische 
Vorsorge wegen des Tragens von Atem-
schutzgeräten oder Tauchgeräten gemein-
sam mit Eignungsbeurteilungen durch vom 
Unternehmer oder von der Unternehmerin 
damit beauftragte geeignete Ärzte bzw. 
Ärztinnen durchgeführt werden. (§ 7 Abs. 
1 DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“)  
 
Bei hauptamtlichen Kräften der öffentli-
chen Feuerwehren oder bei Werkfeuer-
wehren ist die arbeitsmedizinische Vor-
sorge durch Ärztinnen und Ärzte mit der 
Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder 
der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ 
durchzuführen. Arbeitsmedizinische Vor-
sorge und Eignungsbeurteilungen können 
auf Grundlage von § 3 Abs. 3 ArbMedVV 
zusammen durchgeführt werden, wenn 
betriebliche Gründe dies erfordern. In die-
sem Fall hat der Arbeitgeber den Arzt oder 
die Ärztin zu verpflichten, die unterschied-
lichen Zwecke von arbeitsmedizinischer 
Vorsorge und Eignungsbeurteilung gegen-
über dem oder der Beschäftigten offenzu-
legen.  

 

Zu Nr. 3: Fristen für Eignungsbeurtei-
lungen  
(§ 6 Abs. 3 DGUV Vorschrift 49) 

 



Treten während der Laufzeit der ärztlichen 
Eignungsbescheinigung Anhaltspunkte auf 
oder meldet eine Feuerwehrangehörige o-
der ein Feuerwehrangehöriger Einschrän-
kungen, aus denen sich Zweifel an der 
Eignung ergeben, ist gemäß § 6 Absatz 1 
eine erneute Prüfung und Feststellung der 
Eignung erforderlich.  

2 Neue „DGUV Empfehlungen 
für arbeitsmedizinische Bera-
tungen und Untersuchungen“  

Die Empfehlung „Atemschutzgeräte 
(Eignungsbeurteilung)“ bzw. die Emp-
fehlung „Überdruck (Arbeiten in Druck-
luft und Taucherarbeiten)“ ersetzen die 
bisherigen Grundsätze G 26 bzw. G 31.  
Die neuen „DGUV Empfehlungen für ar-
beitsmedizinische Beratungen und Unter-
suchungen“ lösen die bisherigen „DGUV 
Grundsätze für arbeitsmedizinische Unter-
suchungen“ ab. Statt der bisher bekannten 
Untersuchungsgrundsätze G 26 bzw. G 31 
geben nun die DGUV Empfehlungen 
„Atemschutzgeräte (Eignungsbeurteilung)“ 
bzw. „Überdruck (Arbeiten in Druckluft und 
Taucharbeiten)“ Hilfestellung zur Umset-
zung von Eignungsuntersuchungen für Tä-
tigkeiten unter Atemschutz bzw. Tauchar-
beiten bei den Feuerwehren. Bei den 
DGUV Empfehlungen wird auf Nummerie-
rungen verzichtet und lediglich die Be-
zeichnung genannt.  

 
Rechtscharakter und Bedeutung  
Routinemäßig dürfen Eignungsbeurteilun-

gen nur bei Vorliegen einer Rechtsgrund-

lage für diesen besonderen Zweck durch-

geführt werden. Bei Eignungsbeurteilun-

gen sind durch den Unternehmer bzw. die 

Unternehmerin vorhandene Rechtsvor-

schriften zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

Die „DGUV Empfehlungen für arbeitsmedi-
zinische Beratungen und Untersuchungen“ 
wurden im Ausschuss Arbeitsmedizin der 
Gesetzlichen Unfallversicherung (AAMED-
GUV) interdisziplinär in Teams aus Ar-
beitsmedizinerinnen und Arbeitsmedizi-
nern der betrieblichen Praxis und der Wis-
senschaft, Fachleuten diverser medizini-
scher und auch technischer Sachgebiete 
sowie Sachverständigen der Unfallversi-
cherungsträger erarbeitet. Von großer Be-
deutung ist, dass die Empfehlungen in en-
ger Kooperation mit den Sozialpartnern 
und der wissenschaftlichen Fachgesell-
schaft (Deutsche Gesellschaft für Arbeits-
medizin und Umweltmedizin – DGAUM) 
gestaltet wurden. Sie stellen insofern auch 
einen sozialpartnerschaftlich und wissen-
schaftlich getragenen Konsens dar.  

 
Die Empfehlungen basieren auf dem allge-
mein anerkannten Stand der Arbeitsmedi-
zin, besitzen jedoch keine Rechtsverbind-
lichkeit. Sie geben Hinweise im Sinne von 
„Best Practices“ und lassen den geeigne-
ten Ärztinnen und Ärzten den im Einzelfall 
erforderlichen Spielraum, die Beratungen 
und Untersuchungen so zu gestalten, wie 
es aufgrund der jeweiligen Gegebenheiten 
geboten erscheint.  

 
Bezugsmöglichkeit  
Die „DGUV Empfehlungen für arbeitsmedi-
zinische Beratungen und Untersuchungen“ 
können nur über den (Buch-)Handel er-
worben werden:  
Herausgeber:  
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
Verlag: Alfons W. Gentner Verlag, Stutt-
gart  
ISBN: 978-3-87247-783-5 


